
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1953/8/19 3Ob524/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.08.1953

Norm

ABGB §938 C1

Rechtssatz

Wenn ein Mann entsprechend seiner moralischen P icht für seine Lebensgefährtin, die ihm vier Kinder geboren hat,

eine Obsorgepflicht vertraglich auf sich genommen hat, so ist das nicht Schenkung.
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